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Fall: 

A aus Dortmund hat in der Autowerkstatt des B, die ebenfalls in Dortmund 
ansässig ist und in der Rechtsfenn einer GmbH betrieben wird, am 
01.02.2002 eine Inspektion durchfUhren lassen. Der Betrag für die Inspek
tion beträgt 649,38 €. Als A den Wagen am 01.02.2002 abholen möchte, 
weist B den A darauf hin, dass er leider mit der "EC-Karte" nicht zahlen 
könne, da der "EC-Cash" nicht funktioniere. Da A nicht soviel Bargeld hat, 
wird vereinbart das A das Geld überweisen soll und A fährt mit seinem Wa
gen nach Hause. 

Die Forderung des B gerät jedoch bei A in Vergessenheit. B hat seinerseits 
aufgrund einer betrieblichen Umstrukturierung, die Forderung gegenüber A 
vergessen. Mitte Juli 2005 wird in einer betrieblichen Revision die "o:ff'ßne 
Forderung" gegennber A festgestellt. Daraufhin wird A mehrfach ange
mahnt,jedoch letztlich ohne Erfolg. Im Januar 2006 wird die Sache von Ban 
den Rechtsanwalt R übergeben. R reicht Klage beim zuständigen Gericht 
ein, mit dem Antrag" den A auf Zahlung von 649,38 € zu verurteilen nebst 
5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 21. Juli 2005". 

In der Klageerwiderung und mündlichen Verhandlung trägt der Anwalt des 
A nur vor, "dass die Inspektion mangelhaft durchgefiihrt worden sei und 
insofern nicht fachgerecht sei. Von daher stehe dem B der geltendgemachte 
Anspruch nicht zu, da A sich auf die Einrede des nicht erfiillten Vertrages 
berufen könne." Der Anwalt des B weist darauf hin, dass diese Einrede nicht 
bestehe, da zum einen fachgerecht gearbeitet worden sei, zum anderen seien 
etwaige Ansprüche des A auch veijährt. 

Erläutern Sie bitte gutachterlieh die Entscheidung des Gerichts. 

Bearbeitervermerk: 

Bei der Begutachtung der Frage ist davon auszugehen, dass das Gericht eine 
Beweisaufualune nicht fiir erforderlich hält. Ferner ist anzunehmen, dass der 
im Antrag genannte 21. Juli 2005 tatsächlich dem Verzugseintritt entspricht. 

Abwandlung: 

Angenommen, A wird antragsgernäss zur Zahlung verurteilt und A wendet 
sich nun an einen anderen Rechtsanwalt (S). S rät dem A Berufung gegen 
das Urteil einzulegen mit dem Hinweis, dass die Forderung des B veijährt 
sei. Das durch S angerufene Berufungsgericht hat Bedenken bezüglich der 
Berücksichtigung der erst im Berufungsverfuhren vorgebrachten Veijäh
rungseinrede. 

Prüfen Sie bitte gutachterlich, welches Gericht flir die Berufung zuständig 
wäre und ob die Bedenken des Berufungsgerichts zutreffen. Erläutern Sie 
also, wie die Entscheidung des Gerichts über die Berufung ausfallen wird? 

Lösungshinweise: 

Das angerufene Gericht wird der Klage des A stattgeben, wenn die Klage 
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zulässig und begründet ist. 

A. Hinsichtlich der' Zulässigkeil der Klage bestehen keine Bedenken, insbe
sondere hat A laut Sachverhalt das zuständige Gericht angerufen. 

B. Die Klage ist begründet, wenn materiell ein Anspruch besteht und dieser 
bewiesen bzw. auf Grund des Parteivorbringens unstreitig ist. I 

I. Hier könnte ein Anspruch des B aus § 631 I BGB bestehen. Dies setzt 
voraus, dass ein Werkvertrag zwischen A und B zustande gekommen ist. Ein 
Werkvertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklä
rungen. A hat B seinen Wagen zur Inspektion überlassen. Hierbei schuldet B 
nicht nur die reine Dienstleistung, sondern auch einen bestimmten Erfolg, so 
dass ein Werkvertrag zwischen A und B zustande gekommen ist. Der Um
stand, dass kein konkreter Werklohn vereinbart wurde, ist hinsichtlich der 
Wirksamkeit des Vertrages nach § 632 BGB unbeachtlich, denn eine In
spektion ist den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten, so 
dass der hierfiir übliche Werklohn als vereinbart gilt. 

II. Ferner müsste der Werklohn fli.llig sein. Nach § 641 I BGB wird der 
Werklohn mit der Abnahme des Werlees fallig. Abnahme bedeute~ dass der 
Besteller das Werk körperlich entgegenninunt und ausdrücklich oder kon
kludent die Leitung des Unternehmers billigt. A hat seinen Pkw abgeholt 
und damit auch zumindest lconludent die Billigung der Werkleistung erlclärt. 
Der Werldohcanspruch ist damit auch fallig. 

m. Der Anwalt des A beruft sich auf die Einrede des nicht erftillten Vertra
ges (§ 320 BGB).2 Fraglich ist, ob diese Einrede vorliegt. Im Werkvertrags
recht ist diese Einrede ftir den Fall der eifolgten Abnahme spezialgesetzlich 
geregelt, nämiich in § 641 ill BGB. Von daher ist bezüglich des Leistungs
verweigerungsrechts entscheidend, ob A (noch) die Beseitigung eines Man
gels verlangen kann. Dies würde zunächst voraussetzen, dass die lospelction 
mangelhaft im Sine des § 633 BGB war. Diese Beweisfrage kann jedoch 
dahinstehen, wenn A bereits aus reclztliclzen Gründen nicht (oder nicht mehr) 
zur Beseitigung des Mangels berechtigt wäre.3 Dies könnte hier wegen § 
634a BGB der FaJI sein. Nach § 634a I Nr. I BGB verjähren die Ansprüche 
des Bestellers innerhalb von 2 Jahren nach der Abnahme. Die Abnahme 
erfolgte hier am 0 1.02.2002. Demnach sind etwaige Gewährleisungsansprü
che des A verjährt und er kann nicht mehr die Beseitigung von Mängeln 
verlangen. Demzufolge besteht fiir A auch kein Leistungsverweigerungs-

Da hier die Tatsachen unstreitig sind und im Wesentlichen nur unterschiedliche 
Rechtsansichten vorgetragen werden, sind Fragen des Beweises bzw. der Beweislast 
nicht anzustellen. 

2 Die an sich noch materiell-rechtlich in Frage kommende Einrede der Verjährung(§§ 2141, 
I 95 BGB), kann nicht berücksichtigt werden, da sie prozessual nicht erhoben wird und 
A anwaltlieh vertreten ist, so dass insoweit auch keine richterliche Hinweispflicht nach 
§ l391ll ZPO besteht. 

3 Insoweit sind die Gerichte nach dem Grundsatz der Prozessökonomie gehalten den prozes
sual schnellsten und einfachsten Weg zu wählen. Im Übrigen ist der Vollständigkeit an
zumerken, dass die Einlassung des Anwaltes des A auch zu unsubstantiiert ist. 
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recht nach § 641 m BGB. 4 

rv. Folglich hat B materiell-rechtlich einen ZahlWlgsanspruch gegen A aus 
§ 631 I BGB. Nach § 288 I BGB ist B berechtigt ab dem VerzugszeitpWllct 
5 % iiber dem. Basiszinssatz als Verzugszinsen geltend zu machen. Laut 
Bearbeitervermerk ist Verzug ab dem 21.07.2005 gegeben. Die Klage ist 
somit auch begründet. Das Gericht wird daher den A antragsgernäss zur 
Zahlung von 649,38 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz ab dem 
2!.07 2005 verurteilen. 

Abwandlung: 

Zunächst ist die Zuständigkeit des Berufungsgerichts zu prüfen. Die .Beru
fung ist statthaft gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile. Hier 
liegt ein Endurteil d~s Amtsgerichts Dortmund vor. Denn wegen des Streit
wertes ist sachlich das Amtsgericht nach §§ 23 Nr. I, 71 GVG zuständig. 
Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12 f. bzw. für B aus § I 7 ZPO. An
dere besondere oder ausschließliche Gerichtsstände kommen nicht in Be
tracht. Grundsätzlich entscheidet das nächsthöhere Gericht als Berufungsge
richt, also bei Urteilen des Amtsgerichts das Landgericht (vgl. § 72 GVG). 
Demzufolge ist das Landgericht Dortmund das zuständige Berufungsgericht. 

Das Landgericht Dortmund wird die Zulässigkeil und Begründetheil der 
Berufung pr!ifen. Nach § 511 I! Nr. I ZPO ist die Berufung nur zulässig, 
wenn der Wert der Beschwer über 600,00 € liegt. Dies ist hier auf Grund des 
gegen A ergangenen Leistungsurteils in Höhe v. 649,38 € der Fall. Hinsicht
lich der weiteren Voraussetzungen zu Form und Fr(st (§§ 517,519 ZPO) der 
Berufungsschrift ist davon auszugehen, dass diese eingehalten wurden. 

Fraglich ist jedoch, ob nicht das Vorbringen des A durch Beschluss nach 
§ 522 TI ZPO zurtickzuweisen ist. Dies könnte auf Grund der Tatsache ge
rechtfertigt sein, dass A sich erst im Beruftmgsverfahren auf die Einrede der 
Veijährnng beruft und insofern die Vorschrift des § 53 I TI ZPO entgegen
steht, wonach neue Angriffs- Wld Verteidigungsmittel - ebenso wie neue 
Tatsachen (vgl. § 529 I Nr. 2 ZPO) -nur in Ausnahmefällen zuzulassen sind. 
Die Berufung auf die Veljährung zählt zu den "ldassischen Einreden". Die 
Einreden sind unter anderem beispielhaft gesetzlich als Fälle der Angriffs
bzw. Verteidigungsmittel in § 282 ZPO genannt. 

Demnach hängt die Zulassung der in der ersten Instanz unterbliebenen Ein
rede der V erjährnng davon ab, ob eine der drei Alternativen des § 531 II 
ZPO eingreift.S in Betracht kommt hier alleufalls § 531 TI Nr. 3 ZPO, wo
nach neue Angriffs- Wld Verteidigm1gsmittel ausnahmsweise zuzulassen 
sind, wenn sie in der ersten Instanz nicht geltend gemacht worden sind, ohne 
dass dies auf der Nachlässigkeit der Partei beruht. 

Entscheidend ist also, ob A eine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann. 
Nachlässigkeit liegt bereits bei einfacher (normaler) Fahrlässigkeit im Sinne 

4 Sollten die Bearbeiter statt auf§ 641 III BGB auf§ 320 BGB abstellen, gilt im Ergebnis 
nichts anderes und die Lösung so!Jte als vertretbar gewertet werden. 

5 Weiterführend zu der Frage Siegburg, BauR 2003, S. 766 f. 
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